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§ 1 Gebührenverzeichnis

Für Eintragungen in das Zentrale Vorsorgeregister sowie 

die Änderung, Ergänzung oder Löschung von Einträgen 

werden Gebühren nach dem Gebührenverzeichnis der 

Anlage zu dieser Satzung erhoben. Auslagen werden 

daneben nicht erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpfl ichtet:

1. der Antragsteller;

2. derjenige, der für die Gebührenschuld eines an-

deren kraft Gesetzes haftet.

§ 3 Fälligkeit

Die Gebühren werden mit der Beendigung der bean-

tragten Amtshandlung fällig.

§ 4 Registrierte Person oder Einrichtung

(1) Wird der Antrag auf Eintragung oder auf Änderung, 

Ergänzung oder Löschung eines Eintrags von einer 

bei der Bundesnotarkammer registrierten Person oder 

Einrichtung für den Vollmachtgeber übermittelt oder 

im Namen des Vollmachtgebers gestellt, werden nach 

Maßgabe des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1 

Satz 1) ermäßigte Gebühren erhoben.

(2) Registrieren lassen können sich Personen oder 

Einrichtungen, zu deren berufl icher, satzungsgemäßer 

oder gesetzlicher Tätigkeit es gehört, entsprechende 

Anträge für den Vollmachtgeber zu übermitteln oder in 

Namen des Vollmachtgebers zu stellen. Insbesondere 

können sich Notare, Rechtsanwälte, Betreuungsvereine 

und Betreuungsbehörden registrieren lassen.

(3) Die Registrierung erfolgt durch Anmeldung bei der 

Bundesnotarkammer. Bei der Anmeldung hat die Per-

son oder Einrichtung hinreichend ihre Identität und die 

Erfüllung der Voraussetzungen des Absatzes 2 nachzu-

weisen. Darüber hinaus hat die Person oder Einrichtung 

zu erklären, dass sie die Abwicklung des Verfahrens für 

die Vollmachtgeber, für die sie Anträge übermittelt oder 

in deren Namen sie Anträge stellt, übernimmt, insbe-

sondere dass sie die Gebührenzahlung auf deren Rech-

nung besorgt.

(4) Die Bundesnotarkammer kann die Registrierung 

aufheben, wenn die registrierte Person oder Einrich-

tung länger als sechs Monate keinen Antrag für einen 

Vollmachtgeber übermittelt oder im Namen eines Voll-

machtgebers gestellt hat.

§ 5 Unrichtige Sachbehandlung

Gebühren, die bei richtiger Behandlung nicht entstan-

den wären, werden nicht erhoben.

§ 6 Ermäßigung, Absehen von Gebührenerhebung

Die Bundesnotarkammer kann Gebühren ermäßigen 

oder von der Erhebung von Gebühren absehen, wenn 

dies durch die besonderen Umstände des Einzelfalls 

geboten erscheint, insbesondere wenn die volle Ge-

bührenerhebung für den Gebührenschuldner eine un-

zumutbare Härte darstellen würde oder wenn der mit 

der Erhebung der Gebühr verbundene Verwaltungsauf-

wand außer Verhältnis zu der Höhe der zu erhebenden 

Gebühr stünde.
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Gebührenverzeichnis
Vorbemerkung:

(1) Die Erhöhungs- und Ermäßigungstatbestände sind 

nebeneinander anwendbar, soweit nicht ein anderes be-

stimmt ist.

(2) Beantragt ein Bevollmächtigter innerhalb von einem 

Monat nach Erhalt der Benachrichtiung über eine Eintra-

gung die Änderung oder Löschung des ihn betreffenden 

Eintrags, so werden die Änderung oder Löschung des Ein-

trags von dem Bevollmächtigten keine Gebühren erhoben.

1.  Persönliche Übermittlung des Antrags

Nr. 10 Eintragung einer Vorsorgevollmacht in das Zent-

rale Vorsorgeregister sowie Änderung, Ergänzung 

oder Löschung eines Eintrags

18,50 €

Nr. 11 Der Antrag wird elektronisch über eine der hier-

für vorgehaltenen technischen Schnittstellen 

übertragen: Die Gebühr 10 ermäßigt sich um

3,00 €

2. Übermittlung oder Stellung des Antrags durch 

eine registrierte Person oder Einrichtung (§ 4)

Nr. 20 Eintragung einer Vorsorgevollmacht in das 

Zentrale Vorsorgeregister sowie Änderung, Er-

gänzung oder Löschung eines Eintrags

16,00 €

Erklärt die registrierte Person oder Einrichtung, 

die den Antrag auf Eintragung, Änderung, Er-

gänzung oder Löschung übermittelt oder stellt, 

dass die Gebühren  unmittelbar bei dem Voll-

machtgeber erhoben werden sollen, so fällt an 

Stelle der Gebühr 20 die Gebühr 10 an; der Ge-

bührentatbestand der Nummer 21 einschließ-

lich der Anmerkung zu Nummer 21 fi nden ent-

sprechende Anwendung.

Nr. 21 Der Antrag wird elektronisch über eine der hierfür 

vorgehaltenen technischen Schnittstellen übertra-

gen: Die Gebühr 20 ermäßigt sich um

5,00 €

Die Gebühr 20 entfällt, wenn der Antrag elektro-

nisch über eine der hierfür vorgehaltenen techni-

schen Schnittstellen übertragen wird und nur die 

Änderung oder Ergänzung eines bestehenden Ein-

trags einer Vorsorgevollmacht betrifft.

3.  Gemeinsame Erhöhungs- und Ermäßigungsbestände

Die Eintragung, Änderung, Ergänzung oder Lö-

schung betrifft mehr als einen Bevollmächtigten 

oder vorgeschlagenen Betreuer:

Nr. 31 Die Gebühr 10 und die Gebühr 20 erhöhen sich für 

jeden weiteren Bevollmächtigten oder vorgeschla-

genen Betreuer um

3,00 €

Nr. 32 Wird der Antrag elektronisch über eine der hierfür 

vorgehaltenen technischen Schnittstellen automa-

tisiert übertragen, erhöhen sich die Gebühr 10 und 

die Gebühr 20 in Abweichung von Gebühr 31 für 

jeden weiteren Bevollmächtigten oder vorgeschlag-

nen Betreuer um

2,50 € 

Nr. 35 Die Gebühr wird durch Lastschrifteinzug gezahlt: 

Die Gebühr 10 und die Gebühr 20 ermäßigen sich 

um

2,50 €

4. Zurückweisung eines Antrags

Nr. 40 Zurückweisung eines Antrags auf Eintragung oder 

auf Änderung, Ergänzung oder Löschung eines Ein-

trags

18,50 €


